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Artikel 1 
Siebte Änderung der Corona-LVO M-V

Die Corona-LVO M-V vom 23. November 2021 (GVOBl. M-V  
S. 1534), die zuletzt durch Verordnung vom 29. Dezember 2021 
(GVOBl. M-V S. 1866) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2) Soweit in dieser Verordnung auf die risikogewichtete Ein-
stufung verwiesen wird, handelt es sich um das Ergebnis der 
Einstufung des COVID-19-Infektionsgeschehens des Landes-
amtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpom-
mern. Wesentlicher Maßstab hierfür ist insbesondere die An-
zahl der in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 in ein Krankenhaus aufgenommenen Personen 
je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen des Land-
kreises oder der kreisfreien Stadt (Sieben-Tage-Inzidenz der 
Hospitalisierten). Weitere Indikatoren sind die Anzahl der 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 
Einwohner innerhalb von sieben Tagen des Landkreises oder 
der kreisfreien Stadt (Sieben-Tage-Inzidenz der COVID-19- 
Fälle), die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungs-
kapazitäten (ITS-Auslastung) und die Anzahl der gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 geimpften Personen. Hinsichtlich 
der durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales Meck-
lenburg-Vorpommern anzusetzenden Schwellenwerte für die 
in Satz 2 und 3 genannten Indikatoren gilt die Anlage I 
(Schwellenwerte für die Indikatoren der risikogewichteten 
Einstufung des COVID-19-Infektionsgeschehens). Die aktuel-
le risikogewichtete Einstufung wird unter www.lagus.mv-re-
gierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-
Corona-Pandemie veröffentlicht.“

2. § 1a Absatz 8 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 Satz 1 wird die Angabe „14“ durch das Wort 
„zehn“ ersetzt.

b) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird die Angabe „14.“ durch das Wort 
„zehnten“ ersetzt.

bb) In Satz 7 wird die Angabe „14“ durch das Wort 
„zehn“ ersetzt.

c) Nach Nummer 2 werden folgende Nummern 3 und 4 an-
gefügt:

„3. Abweichend von Nummer 1 und 2 können die zu-
ständigen Gesundheitsbehörden die Absonderungs-

dauer von zehn Tagen verkürzen, sofern die betroffe-
ne Person nach sieben Tagen einen Nachweis über 
ein negatives Ergebnis einer gemäß § 1a Absatz 1 
oder 2 durchgeführten Testung vorlegt.

4. Für Beschäftigte zur Wiederaufnahme der Tätigkeit in 
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfen, kann die Absonderungsdauer 
von der zuständigen Gesundheitsbehörde abweichend 
von den Nummern 1 und 2 auf sieben Tage reduziert 
werden, wenn die betroffene Person nach sieben Tagen 
einen Nachweis über ein negatives Ergebnis einer ge-
mäß § 1a Absatz 2 durchgeführten Testung vorlegt und 
sie zuvor 48 Stunden keine typischen Symptome auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
(wie Husten, Fieber und Schnupfen sowie Störungen 
des Geruchs- und oder Geschmackssinns) aufweisen. 
Die Beschäftigung bei einer der vorstehend genannten 
Einrichtungen ist durch eine Bescheinigung des Ar-
beitsgebers gegenüber der zuständigen Gesundheits-
behörde nachzuweisen.“

3. § 1b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 angefügt:

 „Personen, die ein Angebot des Einzelhandels besuchen 
oder den Öffentlichen Personennah- und -fernverkehr nut-
zen, wird beim Zusammentreffen mit anderen Personen 
dringend empfohlen eine Atemschutzmaske (gemäß Anlage 
der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV 
in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Mas-
ken) zu tragen.“

b) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Wird ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt gemäß § 1 
Absatz 2 der Stufe 2 oder höher der risikogewichteten Ein-
stufung zugeordnet, so besteht unter der Voraussetzung des 
§ 1 Absatz 3 in Innenbereichen die Pflicht, eine medizini-
sche Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß  
EN 14683) oder Atemschutzmaske (gemäß Anlage der Co-
 ronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der 
jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) zu 
tragen, es sei denn, das Abnehmen der Mund-Nase-Be-
deckung ist zur Entgegennahme der Leistung oder der phy-
sischen und/oder psychischen Behandlung zwingend erfor-
derlich.“

4. § 1c Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1) Hinsichtlich der Erleichterungen und Ausnahmen für ge-
impfte und genesene Personen von Geboten und Verboten, 

Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-LVO M-V*

Vom 11. Januar 2022

Aufgrund des § 32 Satz 1 und Satz 2 in Verbindung mit den §§ 28 Absatz 1, 28a, 29, 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geän-
dert worden ist, und des § 7 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5175) geändert wurde, verordnet die Landesregierung:

_____ 
* Ändert LVO vom 23. November 2021; GS Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. B 2126 - 13 - 56
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deren Gleichstellung mit Getesteten sowie im Hinblick auf 
Absonderungspflichten wird auf die COVID-19-Schutzmaß-
nahmen-Ausnahmenverordnung verwiesen.“

5. § 1f wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe „Absätze 9“ 
durch die Angabe „Absätze 7a, 9“ ersetzt.

b) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. für den Publikumsverkehr geöffneten Einrichtun-
gen und Angeboten   nach § 2 Absätze 23, 25, 25a, 
26, 28 und 30,“

bb) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Gaststätten nach § 3 Absatz 1 und“

cc) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefügt:

„4. Beherbergungsstätten nach § 4, sofern die Beher-
bergung nicht aus geschäftlichen, beruflichen oder 
dienstlichen Gründen oder aus medizinischen oder 
zwingenden sozialethischen Gründen erforderlich 
ist“ 

c) In Absatz 7 werden nach dem Wort „vorlegen“ die Wörter 
„, wenn seit dieser Auffrischungsimpfung mindestens  
14 Tage vergangen sind“ gestrichen.

6. § 1g wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4a wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird nach den Wörtern „anwesend 
sind,“ das Wort „und“ gestrichen.

bb) In Nummer 3 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt.

cc) Nach Nummer 3 werden folgende Nummern 4 und 5 
angefügt:

„4. für den Betrieb und den Besuch von Schwimm- 
und Spaßbädern nach § 2 Absatz 20 für die Nut-
zung durch Beherbergungsgäste in ihren jeweili-
gen Beherbergungsbetrieben und des außerschuli-
schen Schwimmunterrichts, des vereinsbasierten 
Kinder- und Jugendsports sowie des vereinsba-
sierten Sports in geschlossenen Übungsgruppen 
jeweils mit bis zu 15 Personen im Innenbereich 
und bis zu 25 Personen im Außenbereich sowie 
des schulischen Schwimmunterrichts zu gewähr-
leisten, dass bei dem Betrieb oder dem Angebot 
ausschließlich geimpfte und genesene Personen 
anwesend sind; die Inanspruchnahme der Ange-
bote ist nur für solche Personen gestattet, die den 
Nachweis über ein negatives Ergebnis einer ge-
mäß § 1a durchgeführten Testung auf eine Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen 
und

5. für den vereinsbasierten Sport nach § 2 Absatz 21, 
soweit es sich um Kinder- und Jugendsport oder 
um Sport in geschlossenen Übungsgruppen je-
weils mit bis zu 15 Personen im Innenbereich und 
bis zu 25 Personen im Außenbereich handelt, zu 
gewährleisten, dass bei dem Betrieb oder dem An-
gebot ausschließlich geimpfte und genesene Per-
sonen anwesend sind;  die Inanspruchnahme der 
Angebote ist nur für solche Personen gestattet, die 
den Nachweis über ein negatives Ergebnis einer 
gemäß § 1a durchgeführten Testung auf eine In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorle-
gen.“

b) In Absätze 5 und 5a werden jeweils im Satz 1 nach den 
Wörtern „Absatz 15 im Innenbereich sowie“ das Wort 
„nach“ eingefügt. 

c) Nach Absatz 5a wird folgender Absatz 6 angefügt:

 „(6) Für Angebote oder Zusammenkünfte nach dieser Vor-
schrift, die nicht untersagt sind, gelten § 1d Absatz 3 
Nummer 1 bis 3, 1. Halbsatz und Absätze 4 bis 11 sowie 
§ 1f Absatz 7 entsprechend.“

7. In § 2 Absatz 15 Satz 2 wird das Wort „und“ gestrichen.

8. In § 3 Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „oder höher“ gestri-
chen.

9. § 6 Absatz 1a wird gestrichen.

10. § 11 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 „(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen Pflichten aus § 1 Absatz 1 Satz 2, § 1a Ab-
satz 8 Nummer 1 Sätze 1 bis 5 und Nummer 2 Sätze 1, 3 bis 7, 
§ 1b Absatz 2 Sätze 1 und 2, Absätze 4 und 5, § 1d Absatz 1 
Satz 1, 2. Halbsatz, Satz 2, Absatz 2, Absatz 3, Absatz 6 Satz 2, 
Absatz 7 Satz 2, Absatz 8 Satz 2 und Absatz 9, § 1e Absatz 1 
Satz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4, § 1f Ab-
sätze 1 bis 5, § 1g Absatz 1, Absatz 2 Sätze 1 und 2, Absatz 3 
Satz 1, Absatz 4, Absatz 4a, Absatz 5 Satz 1, Absatz 5a Satz 1, 
§ 2 Absatz 1, Absatz 2 Sätze 1 und 3, Absätze 3 bis 13, Ab-
satz 14 Sätze 1 und 2, Absätze 15 bis 20, Absatz 21 Sätze 2 
und 3, Absatz 22 Sätze 2, 4 und 5, Absätze 23 und 24, Ab-
satz 25 Sätze 2 und 3, Absätze 25a bis 28, Absatz 29 Sätze 1 
und 3, Absatz 30 Sätze 2 und 3, § 3 Absätze 1 und 1a, Absatz 2 
Satz 2, Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Sätze 1 bis 3, 7 und 8, § 4 
Sätze 1, 2, 4 bis 6, § 5 Absatz 1 Satz 1, § 6 Absatz 1, Absatz 2 
Sätze 2 bis 4, Absätze 2a und 2b, Absatz 2c Satz 2, Absatz 2d 
Satz 2, Absatz 2e Satz 2, Absatz 2f Satz 2, Absatz 3 Satz 1, 
Absatz 4 Satz 2, Absatz 5 Sätze 3 und 4, Absatz 6 Sätze 2 und 3, 
Absatz 7 Sätze 1 bis 3 und 8, Absatz 7a Sätze 1 bis 3, 9 und 10, 
Absatz 8 Sätze 1 und 4, Absatz 9 Sätze 1 bis 4 sowie Ab-
sätze 9a Sätze 1 und 3 und 9b Sätze 1 und 3 verstößt. Satz 1 
gilt auch bei Zuwiderhandlungen gegen vollziehbare Anord-
nungen aufgrund dieser Verordnung.“ 
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11. In § 13 Absatz 2 wird die Angabe „27. Januar 2022“ durch die 
Angabe „9. Februar 2022“ ersetzt.

12. Anlage 11 Nummer 8 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „An einem Tisch dürfen sich nicht mehr als zehn Gäste aufhal-
ten.“

13. In Anlage 21 Nummer 2 Satz 1 werden die Wörter „Wirt-
schaft, Arbeit und Gesundheit“ durch die Wörter „Soziales, 
Gesundheit und Sport“ ersetzt.

14. In Anlage 28 Abschnitt VII wird folgende Nummer 3 ange-
fügt:

„3. Zu den Angeboten gehören auch die Proben, Aufnahmen 
und Ausscheide in Einzel- und Ensemblewertungen von 
„Jugend musiziert“ auf regionaler und Landesebene, die 
unter den jeweils geltenden Hygienevorgaben durchge-
führt werden können.“ 

15. In Anlage 30 werden die bisherigen Nummern 12 und 13 zu 
den Nummern 11 und 12.

16. In Anlage 33 Abschnitt I Nummer 15 werden die Wörter 
„Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit“ durch die Wörter „Wirt-
schaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit“ ersetzt.

17. Anlage I wird wie folgt gefasst:
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Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 12. Januar 2022 in Kraft.

Schwerin, den 11. Januar 2022

Die Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig

 Die Ministerin für Soziales, Der Minister für Wirtschaft,  
 Gesundheit und Sport Infrastruktur,Tourismus und Arbeit 
 Stefanie Drese Reinhard Meyer

 Die Ministerin für Justiz, Der Minister für Inneres, 
 Gleichstellung und Verbraucherschutz Bau und Digitalisierung 
 Jacqueline Bernhardt Christian Pegel

 Die Ministerin für Bildung Der Minister für Klimaschutz,  
 und Kindertagesförderung Landwirtschaft, ländliche Räume 
 Simone Oldenburg und Umwelt 
  Dr. Till Backhaus

Die Ministerin für Wissenschaft, Kultur, 
Bundes- und Europaangelegenheiten 

Bettina Martin
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Artikel 1 
Änderung

Die Pflege und Soziales Corona-VO M-V vom 24. November 
2021 (GVOBl. M-V S. 1707), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 15. Dezember 2021 (GVOBl. M-V S. 1793) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 4 Absatz 2a wird gestrichen.

2. In § 5 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „zweiwöchentlich“ durch 
das Wort „monatlich“ ersetzt.

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „in der Regel 14 Tage“ 
durch die Wörter „darf zehn Tage“ ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz 4 eingefügt:

 „Von einer Isolationsmaßnahme soll für geimpfte 
Pflegebedürftige im Sinne des § 2 Nummer 2 Schutz-
maßnahmen-Ausnahmeverordnung abgesehen wer-
den, wenn ein Nachweis über die Durchführung aller 
Impfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 ein-
schließlich der Auffrischungsimpfung (Booster-Imp-
fung) zum Zeitpunkt der beabsichtigten Neuaufnah-
me oder Rückkehr in die Einrichtung geführt werden 
kann.“

cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.

dd) In Satz 5 werden die Wörter „Von einer Isolationsmaß-
nahme für die Pflegebedürftigen bei deren Neuaufnah-
me oder Rückkehr in die Einrichtung soll unter folgen-
den Voraussetzungen abgesehen werden:“ durch die 
Wörter „Im Übrigen soll bei Neuaufnahme oder Rück-
kehr von Pflegebedürftigen ohne Booster-Impfung in 
die Einrichtung unter folgenden Voraussetzungen von 
Isolationsmaßnahmen abgesehen werden:“ ersetzt.

b) Absatz 8a wird gestrichen.

c) In Absatz 11 Satz 1 werden das Wort „Auffrischungsimp-
fungen“ durch das Wort „Impfungen“ sowie die Wörter 
„(Booster-Impfungen)“ durch die Wörter „einschließlich 
der Booster-Impfung“ ersetzt.

4. In § 11 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 8a“ durch die 
Angabe „Absatz 8 Satz 4“ ersetzt.

5. In § 16 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Aufenthalts“ 
die Wörter „zu bedecken; die Angebotsleitung kann vor Ort 
festlegen, ob die Bedeckung“ eingefügt und nach dem Wort 
„FFP3-Maske“ die Wörter „zu bedecken“ durch die Wörter 
„zu erfolgen hat“ ersetzt.

6. In § 19 Absatz 2 wird die Angabe „12. Januar 2022“ durch die 
Angabe „9. Februar 2022“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Umgang  
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Einrichtungen, Angeboten, Diensten und  

Leistungen der Rechtskreise SGB IX, SGB XI und SGB XII 
(Zweite Pflege und Soziales Corona-Änderungsverordnung M-V)*

Vom 11. Januar 2022

Aufgrund des § 32 Satz 1 und Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 
des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geändert worden ist, in Verbindung mit § 12 Absatz 3 der Corona-Landesver-
ordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 23. November 2021 (GVOBl. M-V S. 1534), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
11. Januar 2022 (GVOBl. M-V S. 10) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport:

_____ 
* Ändert VO vom 24. November 2021; GS Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. B 2126 - 13 - 57

Schwerin, den 11. Januar 2022

Die Ministerin für Soziales, 
Gesundheit und Sport 

Stefanie Drese
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